
Teil 5: Nachweis über geleistete Unterhaltszahlungen in  
            tatsächlicher Höhe  
 

Name Hortkind Vorname Hortkind Grundschule  

 

Bei der Berechnung der Hortgebühren wird zu leistender Unterhalt vom Einkommen 
abgezogen (§ 3 Abs. 1 ThürHortkBVO, § 7 Abs. 1 HortGS). 
 

Name des 
Unterhaltspflichtigen 
 

Name Vorname 

Anschrift Straße, Hausnummer PLZ Wohnort 

 
1. Bitte die tatsächlich geleisteten Unterhaltszahlungen für das dem Schuljahr  
   vorangegangene Kalenderjahr eintragen (Bsp. SJ 2019/2020 Angaben für Jahr  
   2018 erforderlich). 
2. Weiterhin ist als Nachweis ein Kontoauszug oder Unterhaltstitel in Kopie  
    beizufügen. 
 
Betrifft Kalenderjahr: ________________ 
 
Monat gezahlter Betrag in EURO im Jahr  

Januar   

Februar  

März  

April  

Mai  

Juni  

Juli   

August  

September   

Oktober  

November  

Dezember  

gesamt  
 

 
Hiermit versichere ich, die vorstehenden Angaben vollständig und richtig gemacht zu 
haben. Änderungen werde ich unverzüglich mitteilen.  

 
 
 
___________________                  ________________________________ 
Ort, Datum                  Unterschrift des Unterhaltspflichtigen     


